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52/131. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf 1. erklärt erneut, daß alle Völker aufgrund des in der
dem Gebiet der Menschenrechte durch die För- Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der
derung der internationalen Zusammenarbeit und Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das
Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unparteilichkeit Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Ein-
und Objektivität mischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftli-

Die Generalversammlung,

eingedenkdessen, daß eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen darin besteht, freundschaftliche, auf derAchtung vor dem
Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der
Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu-
sammenarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme
wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 3.fordert alle Mitgliedstaatenauf, ihre Tätigkeit zum
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen, Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere

in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internatio-
nalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu
erzielen,

zutiefst davon überzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem profunden
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen werden
soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch von der
uneingeschränkten Achtung der politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesellschaften, in
strikter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der
Charta der Vereinten Nationen und mit dem grundlegenden
Ziel der Förderung und Festigung der Achtung vor den
Menschenrechten und Grundfreiheiten durch internationale
Zusammenarbeit, 5. erklärt erneut, daß die Förderung, der Schutz und die

in Bekräftigungaller ihrer diesbezüglichen Resolutionen,

sowie erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität,
Objektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Men-
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und
dem Aktionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden ,334

erklärend, wie wichtig es ist, daß die Sonderberichterstatter
und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahr-
nehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und
Diskretion beweisen,

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant-
wortlichkeiten nachzukommen, die sienach dem Völkerrecht,
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen interna-
tionalen Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschenrechte
eingegangen sind,

chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und
daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den
Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung
der territorialen Unversehrtheit mit einschließt;

2. bekräftigt, daß es eines der Ziele der Vereinten
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammen-
arbeit mit der Organisation die Achtung vor den Menschen-
rechten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in
bezug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben,
wo immer diese vorkommen;

auch für den Ausbau der weiteren internationalen Zusammen-
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Natio-
nen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte , den335

Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale undkulturel-
le Rechte , den Internationalen Pakt über bürgerliche und336

politische Rechte und andere einschlägige internationale336

Rechtsakte zu stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit
diesem internationalen Instrumentarium unvereinbar sind;

4. vertritt die Auffassung, daß die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit beitragen sollte;

volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfrei-
heiten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den
Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer
Ziele gestellt werden sollten;

6. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß der Dialog über
Menschenrechtsfragen gefördert wird;

7. betont, daß alle Menschenrechte allgemeingültig und
unteilbar sind, einander bedingen und miteinander verknüpft
sind und daß die internationale Gemeinschaft die Menschen-
rechte somit weltweit in gerechter und gleicher Weise, auf
derselben Grundlage und mit demselben Nachdruck behandeln
muß;

8. ersuchtalle Menschenrechtsorgane des Systems der
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt
dieser Resolution gebührend zu berücksichtigen;
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9. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, daß eine unvor- und auf die Schlußfolgerungen der vom 14. bis 25. Juni 1993
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen- in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte ,
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammen- in denen anerkannt wurde, daß schwere Menschenrechtsverlet-
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz zungen, namentlich in bewaffneten Konflikten, zu den viel-
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte und fältigen und komplexen Faktoren gehören, die zur Vertreibung
Grundfreiheiten beiträgt; von Menschen führen,

10. betont in diesem Zusammenhang, daß auch künftig mit Genugtuung Kenntnis nehmendvon der Mitwirkung
unparteiische und objektive Informationen über die politi- des Amtes des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
schen, wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Ereig- Menschenrechte an dem Rahmen für die Koordinierung der
nisse in allen Ländern verfügbar sein müssen; vom System der Vereinten Nationen organisierten Aktivitäten

11. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, im Rahmen
ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend ihren Ver-
pflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere der Charta,
sowie den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der
Menschenrechte nach Bedarf diejenigen Maßnahmen zu
ergreifen, die sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte im Bewußtseindessen, daß der Massenabwanderung von
bei der internationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Bevölkerungsgruppen vielfältige und komplexe Ursachen zu-
Festigung der Achtung vor allen Menschenrechten und grunde liegen, wie beispielsweise Menschenrechtsverletzun-
Grundfreiheiten für alle zu erzielen; gen, politische, ethnische und wirtschaftliche Konflikte, Hun-

12. ersuchtdie Menschenrechtskommission, diese Reso-
lution gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge
zu prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, die die
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte
ergreifen, durch die Förderung der internationalen Zusammen-
arbeit und die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nicht-
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stärken; in der Erwägung, daß die Mechanismen der Vereinten

13. ersuchtden Generalsekretärerneut, mit den Mitglied-
staaten, den zwischenstaatlichen und den nichtstaatlichen
Organisationen Konsultationen darüber zu führen, wie die
Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte gestärkt werden kann, namentlich die Förderung
der internationalen Zusammenarbeit und die Wichtigkeit der
Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität, und der
Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung in der Überzeugung, daß die Aktivitäten dieser Mecha-
einen umfassenden Bericht über diese Frage vorzulegen; nismen auf internationaler und regionaler Ebene gefördert,

14. beschließt, diese Frage auf ihrer dreiundfünfzigsten
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu be-
handeln.

70. Plenarsitzung
12. Dezember 1997

52/132. Menschenrechte und Massenabwanderungen

Die Generalversammlung,

zutiefst beunruhigtdarüber, daß es in vielen Regionen der Notsituationen als auch der Vorsorge dient,
Welt in großem Maßstab und Umfang zu Abwanderungen und
Vertreibungen kommt, und zutiefst beunruhigt über das
menschliche Leid der Flüchtlinge und Vertriebenen,

unter Hinweisauf ihre früheren einschlägigen Resolutionen einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung der Menschen-
sowie auf die Resolutionen der Menschenrechtskommission, rechte leisten,
insbesondere deren Resolution 1997/75 vom 18. April 1997 ,337
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und Projekte zur Erarbeitung eines umfassenden Konzepts zur
Auseinandersetzung mit den tieferen Ursachen und den Aus-
wirkungen der Flüchtlings- undsonstigen Vertriebenenströme
sowie zur Stärkung der Mechanismen zur Notstandsvorsorge
und zur Reaktion auf Notfälle,

gersnot, Unsicherheit, Gewalt, Armut und Umweltzerstörung,
was bedeutet, daß es zur Ausarbeitung umfassender Konzepte,
insbesondere im Hinblick auf die Frühwarnung, eines sektor-
übergreifenden und multidisziplinären Ansatzes bedarf, der
insbesondere auf internationaler und regionaler Ebene kohä-
rente Antwortmaßnahmen ermöglicht,

Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte, insbesondere
diejenigen der Menschenrechtskommission und der Vertrags-
organe auf dem Gebiet der Menschenrechte, über beträchtliche
Kapazitäten zur Bekämpfung von Menschenrechtsverletzun-
gen verfügen, die Wanderbewegungen von Flüchtlingen und
Vertriebenen auslösen oder eine dauerhafte Lösung ihrer
schwierigen Situation verhindern,

weiter ausgebaut und koordiniert werden müssen, um unter
anderem Massenabwanderungen zu verhindern und die Me-
chanismen des gesamten Systems der Vereinten Nationen zur
Notstandsvorsorge und zur Reaktion auf Notfälle zu stärken,
wobei der Systematisierung der Sammlung von Frühwarn-
informationen Vorrang einzuräumen ist,

erfreutdarüber, daß die interinstitutionellen Konsultationen
über die Frühwarnung bei massiven Flüchtlingsströmen gemäß
dem Beschluß des Verwaltungsausschusses für Koordinierung
fortgeführt werden, was sowohl der Verhütung humanitärer

in Anerkennungdessen, daß sich das System zum Schutz
der Menschenrechte und das System der humanitären Maß-
nahmen ergänzen und daß die humanitären Organisationen
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